Masuren – das ist Weite, Natur pur, Wälder, Seen, alte Dörfer und moderne Kleinstädte im Nordosten von Polen.  Wir leben und wohnen auf einem urigen Bauernhof, der auf einer Halbinsel an einem großen See in Wydminy/ Gradzkie steht. Der Ort liegt zwischen Olecko und Gizycko. Wir werden uns selbst verpflegen, und die Mithilfe aller Teilnehmenden bei den täglichen Arbeiten in Küche und Unterkünften ist obligatorisch. Auf unserem Programm stehen Bibelevents, Kanutouren, einige Ausflüge in die Umgebung, Baden, Spiel und Sport, Lagerfeuerabende und natürlich viel freie Zeit. Wir werden das Trainee-Programm vorstellen und einiges daraus praktizieren.
In einer christlichen Gemeinschaft leben, persönlich akzeptiert werden, mitmachen, Freiräume gestalten, im Glauben und Leben weiterkommen und bei allem Spaß haben – darum geht es!

	Zeit:
	Abfahrt:  So., 20. Juli 2008, 08.00 Uhr ab Slate, 
Rückkehr:  So., 27. Juli 2008, spät abends in Slate.

	Ort:
	Wydminy / Gradzkie 

	Teilnehmer:
	Junge Leute ab 14 Jahre,
Teilnehmerzahl: 18-24 Jungen und Mädchen.

	Leitung:
	Friedemann Kretzer, Friedrich Appel, Volker Golm, Benjamin Rönsch, Bärbel Sawatzki, Anna Schirrmeister.

	Träger:
	CVJM Brückenschlag Nord-Ost e.V.,Erlengrund 14, 24582 Bordesholm,  04322 6770.

	Preis:
	90  Euro! Zuschüsse wurden schon berücksichtigt.

	Leistungen:
	Fahrt in Kleinbussen und PKW’s, Unterkunft in Zimmern und Zelten, Vollverpflegung, Unfall- und Haftpflichtversicherung und offizielles FZ-Progr.!

	Anmeldung:
	CVJM Brückenschlag Nord-Ost e.V.,Erlengrund 14, 24582 Bordesholm bis 30. Juni 2008.

	Konto
	CVJM Brückenschlag Nord-Ost, Bordesholm, Bordesholmer Sparkasse, BLZ 21051275, Nr. 100063905, Kennwort: FZ Masuren 08


Zu unserer Sommerfreizeit sind junge Leute ab 14 Jahre (auch Nicht-CVJMer) herzlich eingeladen. Vor der Freizeit bekommen die Teilnehmenden weitere Informationen zur Freizeitmaßnahme.

Reisebedingungen
1. GrundsSYMBOL 228 \f "Normal Text"tzliches
Wer sich zu einer Freizeit des CVJM Brückenschlag Nord-Ost e.V. (im weiteren TrSYMBOL 228 \f "Normal Text"ger genannt) anmeldet, ist bereit, bewusst an einer christlichen Lebensgemeinschaft teilzunehmen. Erholung, Begegnung und Besinnung sind Inhalt des Programms und schlies-sen das HSYMBOL 246 \f "Normal Text"ren der christlichen Botschaft ein. Von den Teilnehmern wird erwartet, dass sie rücksichtsvoll miteinander umgehen, die von der Freizeitleitung vorgeschlagenen Programmpunkte mitmachen, bei den regelmSYMBOL 228 \f "Normal Text"

SYMBOL 223 \f "Normal Text"igen Freizeitarbeiten mit helfen und die Anweisungen der Freizeitleitung befolgen.

2. Anmeldung und Vertragsabschluss
Die Anmeldung erfolgt schriftlich mit dem beigefSYMBOL 252 \f "Normal Text"gten Formular. Bitte die Anmeldung vollstSYMBOL 228 \f "Normal Text"ndig und fSYMBOL 252 \f "Normal Text"r jede/n TeilnehmerIn ein Formular ausfSYMBOL 252 \f "Normal Text"llen. MinderjSYMBOL 228 \f "Normal Text"hrige benSYMBOL 246 \f "Normal Text"tigen die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten. Der Teilnehmervertrag ist zustande gekommen, wenn die Anmeldung vom TrSYMBOL 228 \f "Normal Text"ger schriftlich bestSYMBOL 228 \f "Normal Text"tigt wurde. MaSYMBOL 223 \f "Normal Text"geblich fSYMBOL 252 \f "Normal Text"r den Teilnehmervertrag sind allein die Ausschreibung, diese Reisebedingungen und die AnmeldebestSYMBOL 228 \f "Normal Text"tigung. Weitere Unterlagen werden den TeilnehmerInnen rechtzeitig vor Freizeitbeginn zugesandt. Zu unseren Freizeiten ist jeder junge Mensch entsprechend der Ausschreibung herzlich willkommen. Mit der Unterschrift auf der Anmeldung werden diese Reisebedingungen anerkannt. MSYMBOL 252 \f "Normal Text"ndliche Nebenabsprachen sind unwirksam, solange sie nicht schriftlich vom TrSYMBOL 228 \f "Normal Text"ger bestSYMBOL 228 \f "Normal Text"tigt wurden.

3. Freizeitpreis und Zahlungsbedingungen
Der Freizeitpreis ist so kalkuliert, dass wir den TeilnehmernInnen ein ansprechendes Freizeitprogramm bieten kSYMBOL 246 \f "Normal Text"nnen. Alle bis jetzt absehbaren Kosten für die in der Ausschreibung genannten Leistungen sind im Freizeitpreis enthalten. Der Freizeitpreis gilt vorbehaltlich der Genehmigung der kirchlichen und SYMBOL 246 \f "Normal Text"ffentlichen ZuschSYMBOL 252 \f "Normal Text"sse. Sollte jemand den Freizeitpreis nicht bezahlen kSYMBOL 246 \f "Normal Text"nnen, wende er/sie sich vertrauensvoll an eine/n VertreterIn des TrSYMBOL 228 \f "Normal Text"gers. Im Rahmen unserer MSYMBOL 246 \f "Normal Text"glichkeiten versuchen wir zu helfen.

Nach Empfang der AnmeldebestSYMBOL 228 \f "Normal Text"tigung ist der Teilnehmerbeitrag auf das Freizeitkonto des CVJM Brückenschlag Nord-Ost zu bezahlen.  Bei der SYMBOL 220 \f "Normal Text"berweisung bitte den Namen des/der TeilnehmerIn und das Freizeitkennwort angeben.

4. SYMBOL 196 \f "Normal Text"nderungen
Abweichungen einzelner, vertraglich vereinbarter Freizeitleistungen, die nach VertragsabschluSYMBOL 223 \f "Normal Text" notwendig werden und die nicht vom TrSYMBOL 228 \f "Normal Text"ger  wider Treu und Glauben herbei gefSYMBOL 252 \f "Normal Text"hrt wurden, sind gestattet, so weit die Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Freizeit nicht beeintrSYMBOL 228 \f "Normal Text"chtigen. Der TrSYMBOL 228 \f "Normal Text"ger  ist verpflichtet, die TeilnehmerInnen von Leistungsabweichungen unverzSYMBOL 252 \f "Normal Text"glich in Kenntnis zu setzten, sofern ihm dies mSYMBOL 246 \f "Normal Text"glich ist und die SYMBOL 196 \f "Normal Text"nderungen nicht lediglich geringfSYMBOL 252 \f "Normal Text"gig sind. Der TrSYMBOL 228 \f "Normal Text"ger ist berechtigt, bestehende Preise zu SYMBOL 228 \f "Normal Text"ndern, falls dies auf  Grund von UmstSYMBOL 228 \f "Normal Text"nden, die erst nach Vertragsabschluss eingetreten sind und nicht vorhersehbar waren, unumgSYMBOL 228 \f "Normal Text"nglich ist. DarSYMBOL 252 \f "Normal Text"ber sind die TeilnehmerInnen unverzSYMBOL 252 \f "Normal Text"glich zu informieren. Die TeilnehmerInnen sind berechtigt, kostenlos vom Vertrag zurSYMBOL 252 \f "Normal Text"ck zu treten, wenn die ErhSYMBOL 246 \f "Normal Text"hung 10% des vereinbarten Freizeitpreises SYMBOL 252 \f "Normal Text"bersteigt. Nimmt ein/e TeilnehmerIn einzelne Freizeitleistungen in Folge zwingender GrSYMBOL 252 \f "Normal Text"nde nicht in Anspruch, so wird sich der TrSYMBOL 228 \f "Normal Text"ger bei den LeistungstrSYMBOL 228 \f "Normal Text"gern um Erstattung der gesparten Aufwendungen bemSYMBOL 252 \f "Normal Text"hen. Diese Verpflichtung entfSYMBOL 228 \f "Normal Text"llt, wenn es sich um vSYMBOL 246 \f "Normal Text"llig unerhebliche Leistungen handelt.

5. RSYMBOL 252 \f "Normal Text"cktritt vom und Beendigung des Vertrag/es: 

Der RSYMBOL 252 \f "Normal Text"cktritt ist den TeilnehmerInnen jederzeit vor Beginn der Freizeit mSYMBOL 246 \f "Normal Text"glich. Er muSYMBOL 223 \f "Normal Text" schriftlich erfolgen. MaSYMBOL 223 \f "Normal Text"gebend ist der Eingang der ErklSYMBOL 228 \f "Normal Text"rung in der GeschSYMBOL 228 \f "Normal Text"ftsstelle des Trägers Tritt ein/e TeilnehmerIn vom Reisevertrag zurSYMBOL 252 \f "Normal Text"ck oder tritt er/sie ohne Rücktrittser-klärung die Freizeit nicht an, kann der TrSYMBOL 228 \f "Normal Text"ger eine angemessene EntschSYMBOL 228 \f "Normal Text"digung verlangen. Der TrSYMBOL 228 \f "Normal Text"ger ist berechtigt einen pauschalierten Ersatzanspruch geltend zu machen.

Dieser betrSYMBOL 228 \f "Normal Text"gt bei einem RSYMBOL 252 \f "Normal Text"cktritt bis 29 Tage vor Reisebeginn 5%, zwischen dem 28. und 22. Tag bis zu Reisebeginn 60% des Freizeitpreises; ab dem 21. Tag bis zur Abreise wird der volle Freizeitpreis abzSYMBOL 252 \f "Normal Text"glich der tatsSYMBOL 228 \f "Normal Text"chlich eingesparten Kosten in Rechnung gestellt. LSYMBOL 228 \f "Normal Text"

SYMBOL 223 \f "Normal Text"t sich ein/e TeilnehmerIn mit Zustimmung des TrSYMBOL 228 \f "Normal Text"gers von einer den besonderen Reiseervordernissen geeigneten Person vertreten, wird nur eine VerwaltungsgebSYMBOL 252 \f "Normal Text"hr von 5 Euro erhoben. Den TeilnehmerInnen wird empfohlen, eine ReiserSYMBOL 252 \f "Normal Text"cktrittskosten-versicherung abzuschlieSYMBOL 223 \f "Normal Text"en.

Der TrSYMBOL 228 \f "Normal Text"ger  kann vom Vertrag zurSYMBOL 252 \f "Normal Text"ck treten, wenn bis 2 Wochen vor Reisebeginn die in der Ausschreibung angegebene Mindesteilnehmerzahl nicht erreicht ist. DarSYMBOL 252 \f "Normal Text"ber sind die Vertragspartner sofort zu unterrichten. SelbstverstSYMBOL 228 \f "Normal Text"ndlich werden dann die eingezahlten Be-träge abzSYMBOL 252 \f "Normal Text"glich evtl. dem TrSYMBOL 228 \f "Normal Text"ger durch Dritte entstandene Kosten erstattet. Des weiteren ohne Einhaltung einer Frist, wenn der /die Reisende die DurchfSYMBOL 252 \f "Normal Text"hrung der Reise ungeachtet einer Abmahnung des TrSYMBOL 228 \f "Normal Text"gers nachhaltig stSYMBOL 246 \f "Normal Text"rt oder wenn er /sie sich in solchem MaSYMBOL 223 \f "Normal Text"e vertrags- und rechtswidrig verhSYMBOL 228 \f "Normal Text"lt, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. In diesem Fall behSYMBOL 228 \f "Normal Text"lt der TrSYMBOL 228 \f "Normal Text"ger den Anspruch auf den Reisepreis. Alle in diesem Zusammenhang anfallenden weiteren Kosten (z.B. extra RSYMBOL 252 \f "Normal Text"cktransport) gehen zu Lasten der/des TeilnehmersIn. Wird die Freizeit durch auSYMBOL 223 \f "Normal Text"ergewSYMBOL 246 \f "Normal Text"hnliche UmstSYMBOL 228 \f "Normal Text"nde (z.B. Krieg, Naturkatastrophen, sonstige unvorhergesehene Ereignisse oder durch behSYMBOL 246 \f "Normal Text"rdliche Anordnung) erheblich erschwert, gefSYMBOL 228 \f "Normal Text"hrdet oder gar unmSYMBOL 246 \f "Normal Text"glich gemacht, so kSYMBOL 246 \f "Normal Text"nnen beide Vertragsparteien vom Vertrag zurSYMBOL 252 \f "Normal Text"ck treten. Der TrSYMBOL 228 \f "Normal Text"ger kann dann fSYMBOL 252 \f "Normal Text"r die bereits erbrachten oder zur Beendigung der Reise noch zu erbringenden Leistungen einen entsprechenden Teil des Reisepreises einbehalten.
6. Haftung: 

Der TrSYMBOL 228 \f "Normal Text"ger haftet fSYMBOL 252 \f "Normal Text"r die ordentlichen Vorbereitung und DurchfSYMBOL 252 \f "Normal Text"hrung der Freizeit entsprechend der Ausschreibung. Die aufgefSYMBOL 252 \f "Normal Text"hrten Leistungen werden im Rahmen des offiziellen Freizeitprogramms erbracht. Sie gelten nicht fSYMBOL 252 \f "Normal Text"r vom Freizeitablauf abweichende WSYMBOL 252 \f "Normal Text"nsche einzelner TeilnehmerInnen. Kann der TrSYMBOL 228 \f "Normal Text"ger eine beschriebene Leistung nicht erbringen, ist er verpflichtet, eine gleichwertige Ersatzleistung zu erbringen; ansonsten kann der/die TeilnehmerIn, wenn er/sie die Freizeitleitung des TrSYMBOL 228 \f "Normal Text"gers unverzSYMBOL 252 \f "Normal Text"glich nach Bekanntwerden auf die MSYMBOL 228 \f "Normal Text"ngel aufmerksam macht, eine Minderung des Freizeitpreises verlangen. Die Bestimmungen im Freizeitbrief an die TeilnehmerInnen sind Bestandteil dieser Reisebedingungen. Die vertragliche Haftung des TrSYMBOL 228 \f "Normal Text"gers für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf die Höhe des dreifachen Freizeitpreises beschränkt, soweit ein Schaden des/der TeilnehmersIn weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder soweit der Träger für einen dem/der TeilnehmerIn entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. Ist dessen Haftung beschränkt, so kann sich der Träger gegenüber dem/der TeilnehmerIn darauf berufen. Verjährung von Ansprüchen entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen (§§ 651c - -651 f  BGB)
7. Reisevertragsgesetz

Die Freizeit unterliegt den Bestimmungen des Reisevertragsgesetzes § 651a – 651I.
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CVJM Brückenschlag Nord-Ost e.V.
       Erlengrund 14, 24582 Bordesholm
Anmeldung CVJM-Sommerfreizeit, 20. – 27. Juli 08, Masuren:
Vorname  


                                Name

	
	


Straße/Hausnummer

                                PLZ/Wohnort

	
	


Kreis



              Geburtsdatum

	
	


Beruf/Schule            

                                Krankenkasse

	
	


Telefon



              Email-Adresse

	
	


Telefonnummer bzw. Email-Adresse der Eltern während des Ferienaufenthaltes

	
	


Personalausweisnummer

              CVJM und/oder Kirchengemeinde

	
	


	Schwimmer
	
	Nichtschwimmer
	
	Badeverbot
	


Bitte Zutreffendes ankreuzen!

„Ich habe die Reisebedingungen gelesen. Hiermit erkenne ich die Teilnahmevoraussetzun-gen an und bin bereit, mich in die Freizeitgemeinschaft einzuordnen und den Anordnungen der verantwortlichen Leiter/innen nachzukommen.“

	
	


                         Ort und Datum



Unterschrift Teilnehmer/in

„Mein/e Sohn/Tochter ist frei von ansteckenden Krankheiten. Für die Dauer der Freizeit übertrage ich den Leitern die Aufsichtspflicht. Mir ist bekannt, dass ich für Schäden, die mein Kind ohne Verschulden der Mitarbeitenden verursacht, aufkommen muss. Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind Zeit zur  persönlichen Gestaltung hat. Mein Kind darf sich alleine in der Öffentlichkeit bewegen. Ich habe die Reisebedingungen gelesen und erkenne sie an.“

	
	


                        Ort und Datum                                            Unterschrift des gesetzlichen Vertreter/s







